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Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Die Vererbung landwirtschaftlicher Flächen ist innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht 
einheitlich geregelt. In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie in Bayern, dem Saarland und dem überwiegen-
den Teil Baden-Württembergs gelten die allgemeinen erbrechtlichen Bestimmungen des BGB (§§ 
1922 ff.), ergänzt durch die §§ 13 ff. des Grundstücksverkehrsgesetzes (GrdstVG). In den Bundes-
ländern Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein gilt als sog. par-
tielles Bundesrecht die Höfeordnung (HöfeO). In Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz und Teilen 
von Baden-Württemberg wiederum ist die Vererbung von Höfen durch landesrechtliche Bestim-
mungen geregelt, die auf der Grundlage von Art. 64 EGBGB erlassen wurden (vgl. dazu insgesamt 
Netz, Rn. 128 ff. m.w.N.). 

Gemeinsamer Hintergrund der die allgemeinen erbrechtlichen Bestimmungen ergänzenden Rege-
lungen ist, dass das gesetzliche Erbrecht regelmäßig das Risiko des Zerfalls eines landwirtschaft-
lichen Unternehmens und dessen Flächen birgt. Denn ein Grundprinzip des gesetzlichen Erb-
rechts ist, dass das Vermögen des Erblassers „als Ganzes“ auf den oder die Erben übergeht 
(§ 1922 Abs. 1 BGB). Diese sogenannte Gesamtrechtsnachfolge bedeutet bei mehreren Erben, dass 
der einzelne Miterbe keine Rechte an den einzelnen Nachlassgegenständen erlangt, sondern ei-
nen Anteil am Nachlass insgesamt. Das heißt, die Miterben können den Nachlass nur gemein-
schaftlich verwalten (§ 2038 Abs. 1 BGB) und über einzelne Nachlassgegenstände, zum Beispiel 
ein landwirtschaftliches Grundstück, nur gemeinschaftlich verfügen (§ 2040 Abs. 1 BGB). 

Alle der eingangs genannten – das gesetzliche Erbrecht ergänzenden – Regelungsregime enthalten 
daher Bestimmungen, die im Einzelfall einen geschlossenen Übergang land- oder forstwirtschaft-
licher Betriebe auf nur einen Erben ermöglichen. Damit der Hoferbe aus Abfindungsgründen 
nicht gezwungen ist, den Betrieb zu veräußern, bemisst sich der Abfindungsanspruch jedoch re-
gelmäßig nicht nach dem Verkehrswert des Betriebes, sondern orientiert sich am in aller Regel 
erheblich niedrigeren Ertragswert, zum Teil sogar am noch niedrigeren Einheitswert. Auf diese 
Weise soll der Überschuldung des Hofes durch zu hohe Abfindungszahlungen an etwaige Miter-
ben entgegengewirkt und dem Hoferben so die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit erhalten wer-
den (vgl. Ridder). 
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Eine gesetzliche Mindestgröße landwirtschaftlicher Flächen beziehungsweise eine Grenze für die 
Mindestgröße von durch Erbschaften betroffenen Flächen existiert in der Bundesrepublik 
Deutschland hingegen nicht. Gleichwohl bestehen jedoch insoweit Regelungen, wie etwa §§ 8 
und 9 GrdstVG, die die Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen regelmäßig einer gemeindli-
chen Genehmigungspflicht unterstellen, um so einer Zersplitterung landwirtschaftlicher Flächen 
insgesamt vorzubeugen.  

Nach § 9 Abs. 1 GrdstVG darf eine Veräußerungsgenehmigung demnach etwa dann versagt oder 
durch Auflagen oder Bedingungen eingeschränkt werden, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen 
sich ergibt, dass 

„1. die Veräußerung eine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens bedeutet oder 

„2. durch die Veräußerung das Grundstück oder eine Mehrheit von Grundstücken, die 
räumlich oder wirtschaftlich zusammenhängen und dem Veräußerer gehören, unwirt-
schaftlich verkleinert oder aufgeteilt würde […].“ 

Eine ungesunde Verteilung des Grund und Bodens in diesem Sinne liegt nach der Legaldefinition 
des § 9 Abs. 2 GrdstVG in der Regel dann vor, „wenn die Veräußerung Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur widerspricht“. Entscheidend sind die jeweiligen Voraussetzungen und 
insbesondere die landwirtschaftlichen Gegebenheiten im Einzelfall. Diese können in den einzel-
nen Bundesländern abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und agrarpolitischen Zwecken 
wiederum unterschiedlich gewichtet werden (vgl. dazu allgemein Netz, Rn. 2022 ff. m.w.N.). 
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